
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Vorlage � öffentlich
� nichtöffentlich Vorlage-Nr.:

Der Bürgermeister
Fachbereich:

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss
� Finanzauschuss
� Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
� Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
� Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss
� Bühnenausschuss
� Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

zur Unterrichtung an: � PersonalratDatum:
zum Beschluss an: � Hauptausschuss

� Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Bestellung von Personen für die Wahrnehmung der Rechte der Stadt Schwedt/Oder in Gesellschaften, Eigenbetrie-
ben, Verbänden u. a. – 2. Änderung

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt:

1. Frau Irmgard Schulz-Oqueka als Stellvertreterin für die Gruppe der der Stadtverordnetenversammlung angehörenden Mit-
glieder des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt abzuberufen,

2. Frau Petra Brockopp als Stellvertreterin für die Gruppe der der Stadtverordnetenversammlung angehörenden Mitglieder
des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt abzuberufen,

3. Herrn Joachim Pötter als Stellvertreter für die Gruppe der der Stadtverordnetenversammlung angehörenden Mitglieder des
Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt abzuberufen,

4. Herrn Marko Hönicke als Stellvertreter für die Gruppe der übrigen weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtspar-
kasse Schwedt abzuberufen,

5. Herrn Hans-Joachim Metscher als Stellvertreter für die Gruppe der übrigen weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der
Stadtsparkasse Schwedt abzuberufen.

Finanzielle Auswirkungen:
� keine � im Verwaltungshaushalt � im Vermögenshaushalt
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt.
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr:

� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
� Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:
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15. Januar 2004



Begründung:

Gesetzliche Grundlagen:   § 4 Satzung der Stadtsparkasse Schwedt;
                                           § 11 Bbg Sparkassengesetz;
                                           § 35 Absatz 2 Nr. 6 GO

Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2003 für jedes weitere und für jedes übrige weitere
Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Schwedt einen Stellvertreter bestellt.
Dies widerspricht dem Bbg Sparkassengesetz.
Gemäß § 11 Absatz 1 Bbg Sparkassengesetz werden für den Fall der Verhinderung für die Gruppe der der Stadtverordneten-
versammlung angehörenden weiteren Mitglieder und für die Gruppe der übrigen weiteren Mitglieder ein Stellvertreter oder unter
Festlegung ihrer Reihenfolge zwei Stellvertreter in für jede Gruppe getrennten Verfahren bestellt.


